
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/7/6 13Os85/94
(13Os98/94)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1994

Norm

StPO §498 Abs3

Rechtssatz

Die auch als Beschwerde (hier gegen die Verlängerung der Probezeit gemäß § 494 a Abs 6) nach § 498 Abs 1 StPO zu

betrachtende Berufung, kann - bei Aufrechterhaltung der Strafberufung - rechtswirksam zurückgezogen werden.
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13 Os 85/94
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